
HYGIENEKONZEPT Schallenburg  

Veranstaltung vom 18. – 20.09.2020 

Nach Thüringer Verordnung zur weiteren Verbesserung der 

erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 16.07.2020 

 

Allgemein 

Kontaktdaten der verantwortlichen Person (§ 5, Abs. (3)):  Schallenburger e.V. 

         Christian Güttel 

          Dorfstr.59, 99610 Schallenburg 

Telefon: 0171 – 2154634 

 

Angaben zu begehbaren Grundstücksflächen unter  

freien Himmel (§ 5, Abs. (3)):     Siehe Anlage 

 

Teilnehmerzahl:       Max. 180 Personen 

( genau Anzahl nach Vorverkauf 

und Zuordnung der Plätze nach 

Familien ) 

Sicherheit / Security:        2 MA  

         

Eingangsbereich 

1. Die Gäste werden über die Schutz- und Hygienebestimmungen durch geeignete Hinweise 

/Piktogramme informiert. Die Verhaltenshinweise werden gut sichtbar angebracht. 
 

2. Desinfektionsspender werden am Eingang bereitgestellt.  
 

3. Eine Entgegennahme der Garderobe findet NICHT statt.  
 

4. Der Check-in-Prozess mit Mindestabstand von 1,50 m zwischen Gast und Personal ist 

gewährleistet. Es wird eine Mund- und Nasenbedeckung getragen, sofern der 

Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann 
 

5. Tickets werden vorab an den angekündigten Vorverkaufsstellen personalisiert verkauft.  
 

6. Es gibt eine Abendkasse, diese befindet sich im ausreichenden Abstand vom 

Eingangsbereich. Es wird auf den Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Gästen 

geachtet, Abstandsmarkierungen werden angebracht, Schlangenbildung ist zu vermeiden. 

Es wird eine Mund- und Nasenbedeckung getragen, sofern der Mindestabstand von 1,5m 

nicht eingehalten werden kann 

Stand: 04.08.2020 



 

Öffentlicher Bereich/Publikumsbereich 

1. Gäste werden sitzend platziert, so dass der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 

werden kann. Das gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines 

weiteren Haushalts. 
 

2. Es wird einen getrennten Eingangs- und Ausgangsbereich geben. Alle Wege können 

voneinander im Einbahnstraßensystem begangen werden (Notausgänge 

ausgeschlossen).  

 

Gastronomischer Bereich/Personalbereich  

1. Es werden nur Einmaltrinkbecher oder Flaschen verwendet. 
 

2. Nach dem Abräumen von benutzten Einmalgeschirr sind die Hände sofort zu desinfizieren.  
 

3. Tragen von Mund- und Nasenbedeckung für das Personal ist verpflichtend.  
 

4. Kontaktloses bezahlen wird angeboten.  
 

5. Bei einer Selbstbedienung am Bierwagen wird auf den Mindestabstand von 1,50 m 

zwischen den Gästen geachtet, Abstandsmarkierungen werden angebracht, 

Schlangenbildung ist zu vermeiden. Es wird bei dem Gang zum Bierwagen und zurück 

eine Mund- und Nasenbedeckung getragen, sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht 

eingehalten werden kann. 
  

6. Tägliches Wechseln von Arbeitskleidung, regelmäßiges Händewaschen.  
 

7. Führen einer täglichen Mitarbeiterliste (Kontaktdaten), tägliche Dokumentation der 

Symptomfreiheit von Mitarbeitern bei Dienstantritt mit deren Unterschrift.  
 

8. Die Mitarbeiter werden zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

unterwiesen. Dies wird aktenkundig dokumentiert. Verhaltensregeln sind in allen Bereichen 

ausgehangen. 
 

9. Beim ersten Anzeichen von Symptomen, insbesondere einer akuten 

Atemwegserkrankung, besteht Meldepflicht beim Veranstalter. 
 

10. Genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe werden zur 

Verfügung gestellt.  
 

11. Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.  

  



Toiletten/ Sanitärräume 

1. Beim Gang zur Toilette und zurück wird eine Mund- und Nasenbedeckung getragen, 

sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 
 

2. Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife sind ausreichend vorhanden.  
 

3. Verwendung von Einmalhandtüchern aus Handtuchspendern.  
 

4. Reinigungszyklen mit Nachweis werden durchgeführt. Aushang der Reinigungszyklen mit 

Unterschrift der Reinigungskraft. 
 

5. Desinfizieren von Türklinken und Armaturen in den Waschräumen im stündlichen 

Rhythmus. Für den gesamten Zeitraum der Veranstaltungen wird eine Person vor dem 

Sanitärbereich zu positioniert.  
 

6. Anbringen von Piktogrammen zum 1,50 m Abstand an Pissoir.  
 

7. Hin- und Abwege zu den Waschräumen werden deutlich gekennzeichnet, im 

Einbahnstraßensystem angelegt und mit Abstandsmarkierungen versehen.  


